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Präambel 
 
1Die Bundesrepublik Deutschland und zahlreiche Bundesländer führen seit über 60 Jahren die 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) als gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts fort. 
2Bei der VBL wird dementsprechend die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes des Bundes und der Mehrzahl der in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
zusammengeschlossenen Länder durchgeführt. 3In Anbetracht dessen schließen die Bundesrepublik 
Deutschland und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder diesen Tarifvertrag gemeinsam.


